
DER RAT DER STADT HAT IN SEINER

SITZUNG AM __.__.____ DEM ENTWURF DES

BEBAUUNGSPLANES UND DER BEGRÜN-

DUNG ZUGESTIMMT UND DIE ÖFFENTLICHE

AUSLEGUNG GEM. § 3 ABS. 2 BauGB BE-

SCHLOSSEN. ORT UND DAUER DER

ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG WURDEN AM

__.__.____ ORTSÜBLICH BEKANNT GE-

MACHT. DER ENTWURF DES BEBAUUNGS-

PLANES UND DIE BEGRÜNDUNG HABEN

VOM __.__.____ BIS EINSCHLIESSLICH

__.__.____ GEMÄSS § 3 ABS. 2 BauGB

ÖFFENTLICH AUSGELEGEN.

WITTINGEN, DEN __.__.2018

BÜRGERMEISTER SIEGEL

INNERHALB EINES JAHRES NACH INKRAFT-

TRETEN DES BEBAUUNGSPLANES IST DIE

VERLETZUNG VON VERFAHRENS- ODER

FORMVORSCHRIFTEN BEIM ZUSTANDE-

KOMMEN NICHT GELTEND GEMACHT WOR-

DEN.

WITTINGEN, DEN __.__.20__

BÜRGERMEISTER SIEGEL

DER RAT DER STADT HAT DEN BE-

BAUUNGSPLAN „ AN DER KAKERBECKER

STRASSE“ NACH PRÜFUNG DER

ANREGUNGEN UND STELLUNGNAHMEN

GEM. § 3 ABS. 2 BauGB IN SEINER SITZUNG

AM __.__.____ ALS SATZUNG (§ 10 BauGB

UND § 84 NBauO) SOWIE DIE BEGRÜNDUNG

BESCHLOSSEN.

WITTINGEN, DEN __.__.2018

BÜRGERMEISTER SIEGEL

DER SATZUNGSBESCHLUSS DES BEBAU-

UNGSPLANES WURDE NACH § 10 BauGB

ORTSÜBLICH BEKANNT GEMACHT UND IST

IM AMTSBLATT NR.__ (JG. __) FÜR DEN

LANDKREIS GIFHORN BEKANNTGEMACHT

WORDEN. DER BEBAUUNGSPLAN IST MIT

DER BEKANNTMACHUNG AM __.__.____ IN

KRAFT GETRETEN.

WITTINGEN, DEN __.__.2018

BÜRGERMEISTER SIEGEL

DER STADTRAT HAT DIE VORGEBRACHTEN

BEDENKEN UND ANREGUNGEN SOWIE DIE

STELLUNGNAHMEN DER TRÄGER ÖF-

FENTLICHER BELANGE AM __.__.____ GE-

PRÜFT. DAS ERGEBNIS IST MITGETEILT

WORDEN.

WITTINGEN, DEN __.__.2018

BÜRGERMEISTER SIEGEL

AUFGRUND DES § 1 ABS. 3 UND DES § 10

DES BAUGESETZBUCHES (BauGB) IN DER

FASSUNG VOM 20. OKTOBER 2015, DES § 84

DER NIEDERSÄCHSISCHEN BAUORDNUNG

(NBauO) UND DER §§ 10 UND 58 DES

NIEDERSÄCHSISCHEN KOMMUNALVERFAS-

SUNGSGESETZES HAT DER RAT DER STADT

WITTINGEN DEN BEBAUUNGSPLAN „AN DER

KAKERBECKER STRASSE“, BESTEHEND AUS

DER PLANZEICHNUNG UND DEN TEXT-

LICHEN FESTSETZUNGEN SOWIE DER

ÖRTLICHEN BAUVORSCHRIFT ALS SATZUNG

BESCHLOSSEN.

WITTINGEN, DEN __.__.2018

BÜRGERMEISTER SIEGEL

SATZUNGSBESCHLUSS

RECHTSVERBINDLICHKEIT

DER RAT DER STADT HAT IN SEINER

SITZUNG AM __.__.____ DIE AUFSTELLUNG

DES BEBAUUNGSPLANES „ AN DER

KAKERBECKER STRASSE“ BESCHLOSSEN.

DER AUFSTELLUNGSBESCHLUSS IST GE-

MÄSS § 2 ABS. 1 BauGB AM __.__.____

ORTSÜBLICH BEKANNT GEMACHT WORDEN.

WITTINGEN, DEN __.__.2018

BÜRGERMEISTER SIEGEL

ABWÄGUNGSMANGEL

VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

PRÄAMBEL

VERFAHRENSVERMERKE

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

BERÜCKSICHTIGUNG DER

STELLUNGNAHMEN / ANREGUNGEN

UND BEDENKEN

STADT WITTINGEN Landkreis Gifhorn

BEBAUUNGSPLAN AN DER KAKERBECKER STRASSE - ENTWURF

Bebauungsplan gem. § 13b BauGB –

Einbeziehung von Außenbereichsflächen

in das beschleunigte Verfahren

Datum Verf. Stand gezeichnet Änderung

15.05.2018 §§ 3(2)/4(2) BauGB Warnecke

Baugebiete

1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind gemäß § 1

Abs. 5 und 6 BauNVO die Nutzungen gem. § 4 Abs. 2

Nr. 2 (der Versorgung des Gebietes dienende Läden,

Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende

Handwerksbetriebe) sowie die gem. § 4 Abs. 3 Nrn. 4-

5 ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Gartenbau-

betriebe, Tankstellen) nicht zulässig.

1.2 In den Allgemeinen Wohngebieten darf die

Firsthöhe als lotrecht ermitteltes Maß zwischen dem

obersten Firstpunkt und dem Bezugspunkt max. 8,5 m

betragen. Gebäude mit Flachdach dürfen eine Höhe

von 6,0 m (Oberkante Attika) nicht überschreiten. Die

Traufhöhe als lotrechtes Maß zwischen oberen

Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut und

dem Bezugspunkt darf max. 6,0 m betragen. Die

Sockelhöhe als lotrecht ermitteltes Maß zwischen der

Oberkante vom Fertigfußboden im Erdgeschoss und

dem Bezugspunkt darf max. 0,5 m betragen.

Der Bezugspunkt wird gebildet als lotrecht ermitteltes

Maß zwischen dem entsprechenden Bauteil am Ge-

bäude und dem höchsten Punkt der geplanten bzw.

fertig ausgebauten Straßenoberfläche des vor dem

jeweiligen Grundstück anliegenden Straßenraumes:

1.3 Bei einer Einzelhausbebauung sind max. 2

Wohneinheiten zulässig; bei einer Doppelhaus-

bebauung wird je Doppelhaushälfte max. jeweils 1

Wohneinheit zugelassen.

1.4 Garagen und offene Kleingaragen (Carports)

müssen mit ihrer Zufahrtsseite zu der Begren-

zungslinie des öffentlichen Straßenraumes einen

Abstand von 5,0 m einhalten.

1.5 Den privaten Grundstückseigentümern wird die

Versickerung vom Niederschlagswasser der Dach-

flächen und der Terrassen über Sickerschächte,

Mulden oder Rigolen vorgeschrieben. Das Ober-

flächenwasser der privaten Hofzufahrten und Stell-

plätze ist auf dem jeweiligen privaten Grundstück

großflächig über einen bewachsenen Seitenstreifen in

den Grundwasserkörper abzuleiten.

Straßenraum

2.1 Im Verlauf der Planstraße sind mindestens 8

heimische Laubbäume (Hochstamm, 3xv., 12-14 cm

Stammumfang) der Artenliste 1 oder 2 anzupflanzen

und zu erhalten.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

INNERHALB VON SIEBEN JAHREN NACH

INKRAFTTRETEN DIESES BEBAUUNGS-

PLANES SIND MÄNGEL DER ABWÄGUNG

NICHT GELTEND GEMACHT WORDEN.

WITTINGEN, DEN __.__.20__

BÜRGERMEISTER SIEGEL

HINWEISE

PLANVERFASSER

DER ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANS

WURDE AUSGEARBEITET VON:

PLANUNGSBÜRO WARNECKE

38100 BRAUNSCHWEIG

WENDENTORWALL 19

BRAUNSCHWEIG, DEN __.__.2018

PLANVERFASSER

1 Die bei der Bewirtschaftung der angrenzenden

landwirtschaftlichen Flächen möglicherweise auftre-

tenden Staub-, Lärm- und Geruchsbelästigungen sind

zu tolerieren.

2 Bei Bodeneingriffen können archäologische Denk-

male auftreten, die der unteren Denkmalschutz-

behörde oder dem Kreisarchäologen gemeldet wer-

den müssen (§ 14 Abs. 1 Niedersächsisches

Denkmalschutzgesetz - NDSchG -). Auftretende

Funde und Befunde sind dabei zu sichern, die Fund-

stelle unverändert zu lassen und vor Schaden zu

schützen (§ 14 Abs. 2 NDSchG).

3 Für die mit „Durch Anlagenlärm vorbelastet“

gekennzeichneten Bereiche wird empfohlen, die

Außenwohnbereiche nur an den zur Freizeitanlage

(Hundedressurplatz) abgewandten Hausseiten zu

errichten, wo sie durch die Gebäude abgeschirmt sind.

4 Aufgrund der Lage in der Trinkwasserschutzzone III

des Wasserwerkes Wittingen ist die Erdwärme-

nutzung im Plangebiet nicht zulässig.

Die Baumstandorte müssen jeweils eine unversiegelte

Fläche von mind. 6 m² aufweisen. Sofern sich die

Baumkronen über die Fahrbahn entwickeln, ist eine

Durchfahrtshöhe von 4,0 m einzuhalten: Hinsichtlich

vorgesehener Baumpflanzungen im öffentlichen

Straßenflächenbereich ist die Einhaltung der Hinweise

des DVGW-Regelwerkes GW 125 und ATV-H 162

„Baumstandorte und unterirdische Ver- und

Entsorgungsanlage“ zu beachten. Dieser Hinweis hat

auch Gültigkeit für Baumpflanzungen in privaten

Grundstücken, sofern diese im Trassenbereich von zu

verlegenden Ver- und Entsorgungsleitungen liegen.

2.2 In der Planstraße sind mindestens 6 Stellplätze für

den ruhenden Verkehr anzulegen.

2.3 Die Straßenräume im Plangebiet weisen einen

Ausbaustandard für eine Belastung von mind. 10 t

Achslast und bis zu 16 t Gesamtgewicht auf.

2.4 Im Zuge der Planstraße ist pro anliegendem

Grundstück max. eine Zufahrt zulässig, die eine

maximale Breite von 5 m aufweisen darf.

2.5 Im Straßenraum sind mind. 750 m² als Grünfläche

herzustellen, über die eine flächenhafte Ableitung des

im Straßenraum anfallenden Oberflächenwassers

gewährleistet wird.

2.6 An den Abfuhrtagen müssen die Müllbehälter von

den Anwohnern des Plangebietes bis spätestens 6.00

Uhr im befestigten Seitenbereich des öffentlichen

Straßenraumes aufgestellt und nach erfolgter

Entleerung wieder auf ihr Grundstück zurückgeholt

werden. Eine Befahrung der Privatstraße durch

Müllsammelfahrzeuge erfolgt nicht.

2.7 Die Verkehrsfläche mit der besonderen

Zweckbestimmung Privatweg dient der Erschließung

der anliegenden Grundstücke. Nach ihrem Ausbau

wird sie den umgebenden Grundstücken zugeordnet;

ihre Verkehrssicherung und Unterhaltung obliegt fortan

den entsprechenden Grundstückseigentümern.

Lärmpegelbereiche

3.1 Für die in den mit „Durch Anlagenlärm vorbelastet“

gekennzeichneten Bereichen zu errichtenden Wohn-

gebäude ist entsprechender Schallschutz gegen

Lärmeinwirkungen nach den Bestimmungen der DIN

4109 „Schallschutz im Hochbau“ vorzusehen (Schall-

schutzfenster und Außenbauteile mit entsprechendem

Schalldämm-Maß).

4.8 Um eine dem natürlichen Standort angemessene

und damit dorftypische Bepflanzung auf den

Grundstücken vornehmen zu können, wird die

Auswahl von entsprechend für den Landkreis Gifhorn

standortgerechten bzw. heimischen Gehölzen aus den

nachfolgend angeführten Artenlisten empfohlen. Für

Ackerbaukulturen problematische Gehölze sind hierbei

nicht enthalten:

Artenliste 1 (Bäume 1. Ordnung, über 20 m):

Sandbirke (Betula pendula), Buche (Fagus silvatica),

Traubeneiche (Quercus petraea), Stieleiche (Quercus

robur), Walnuss (Juglans regia), Winterlinde (Tilia

cordata).

Artenliste 2 (Bäume 2. und 3. Ordnung, 5/7 bis 20 m):

Feldahorn (Acer campestre), Hainbuche (Carpinus

betulus), Wildbirne (Pyrus pyraster), Salweide (Salix

caprea), Eberesche/ Vogelbeere (Sorbus aucuparia),

Wildapfel/ Holzapfel (Malus silvestris).

Artenliste 3 (Sträucher, 1,5 bis 7 m):

Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Haselnuss

(Corylus avellana), Zweigr. Weißdorn (Crataegus

laevigata), Eingr. Weißdorn (Crataegus monogyna),

Kreuzdorn (Rhamnus catharticus), Schwarzer

Holunder (Sambucus nigra), Heckenkirsche (Lonicera

xylosteum), Heckenrose (Rosa canina), Ohrweide

(Salix aurita), Schwarze Johannisbeere (Ribes

nigrum), Rote Johannisbeere (Ribes rubrum),

Stachelbeere (Ribes uva-crispa).

Artenliste 4 (Heimische Bäume 1. und 2. Ordnung):

Stieleiche (Quercus robur), Traubeneiche (Quercus

petraea), Sandbirke (Betula pendula), Eberesche

(Sorbus aucuparia), Rotbuche (Fagus sylvatica),

Zitterpappel (Populus tremula).

Artenliste 5 (Heimische Sträucher):

Weißdorn (Crataegus spec.), Salweide (Salix caprea),

Hundsrose (Rosa canina), Faulbaum (Frangula alnus).

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN M 1 : 1.000

§ 1 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der Örtlichen Bauvorschriften ist der Geltungsbereich des Bebau-

ungsplanes „An der Kakerbecker Straße“ der Stadt Wittingen.

§ 2 Gestaltung des Daches

1. Dächer über Hauptgebäuden sind mit Neigungen zwischen 28° und 50° (Altgrad)

zulässig. Gebäude mit Flachdächern sowie Dächer über Dachaus-bauten, Nebengebäuden

(§ 14 BauNVO), Wintergärten, Eingangsüberdachungen und Garagen sind ausgenommen.

2. Als Dachform sind das Sattel-, Walm- und das Krüppelwalmdach, Flachdächer sowie

gegenläufig geneigte Pultdächer zulässig. Das Flächenverhältnis der Pult-dächer darf das

Verhältnis von mindestens 1:2 nicht unterschreiten. Die Pultdächer dürfen einen max.

Höhenversatz von 1,5 m aufweisen.

3. Dachgauben, Zwerchgiebel und Zwerchhäuser sind bis zu einer Breite von max. der

Hälfte der Länge der betroffenen Dachfläche zulässig.

4. Für Dacheindeckungen der Dächer von Hauptgebäuden sind nur rote und rotbraune

sowie anthrazitfarbene Farbtöne im Rahmen der RAL-Farben 3009, 3011, 3013, 3016,

7016, 7021, 7022, 8012, 8015 und deren Zwischentönen zulässig. Glänzend glasierte oder

glänzend engobierte Dacheindeckungen sind nicht zulässig.

5. Für Vordächer, Terrassenüberdachungen und Wintergärten als Teil der Hauptnutzung

Wohnen sind Dachverglasungen zulässig. Einrichtungen für erneuerbare Energien sind von

den Regelungen über die Farbe der Dächer ausgenommen.

§ 3 Gestaltung der Außenwände

Für die Materialien der Außenwandflächen sind helle Plattenbehänge und Schiefer-

ersatzverkleidungen nicht zulässig.

§ 4 Gestaltung des Gebäudeumfeldes

1. Die Einfriedungen der Grundstücke sind straßenseitig nur zulässig als lebende Hecken,

Natursteinmauern, Ziegelsteinmauern, Holzzäunen mit senkrechten Latten oder

Metallzäunen mit senkrechter Stabung. Bauliche Einfriedungen dürfen die Höhe von 120

cm straßenseitig bezogen auf das Niveau des erschließenden Straßenraumes nicht

überschreiten.

2. Sofern eine Einfriedung gegenüber den Ackerflächen im Osten vorgesehen wird, muss

diese aus einem Maschendrahtzaun mit einer max. Höhe von 1,2 m bestehen. In gleicher

Weise ist eine Einfriedung der privaten Grundstücke gegenüber den beiden Flächen mit

Maßnahmen zur Entwicklung von Natur und Landschaft vorzusehen.

§ 5 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt nach § 91 Abs. 3 NBauO, wer als Bauherr, Ent-wurfsverfasser

oder Unternehmer eine Baumaßnahme durchführt, die nicht den Anforderungen der §§ 2-4

dieser Örtlichen Bauvorschriften entspricht. Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer

Geldbuße geahndet werden.

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFT

ÜBER DIE GESTALTUNG

Für diese Bebauung, die gem. DIN 4109 den

Lärmpegelbereichen I und II zuzuordnen ist, sind

Schalldämmmaßnahmen von 30 dB an Gebäude-

seiten und Dachflächen von schutzbedürftigen

Räumen erforderlich.

3.2 Innerhalb des mit „Durch Anlagenlärm vorbelastet“

gekennzeichneten Teilgebietes sind die Schlafräume

und Kinderzimmer auf den lärmabgewandten

Gebäudeseiten vorzusehen.

3.3 Soweit durch Eigenabschirmungen oder vor-

gelagerte Baukörper oder andere Hindernisse wirk-

same Pegelminderungen erwartet werden können, ist

im jeweiligen Einzelfall der prüfbare Nachweis eines

ausreichenden baulichen Schallschutzes gegen

Außenlärm auf der Grundlage anerkannter technischer

Regelwerke zulässig.

Grünordnung

4.1 Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen

und Sträuchern ist auf den privaten Grundstücken eine

zweireihige Anpflanzung mit Sträuchern der Artenliste

3 vorzunehmen. Die Pflan-zung (mind. 2xv, Höhe 80-

100 cm; Pflanzabstand zwischen den Reihen 1 m;

Pflanzabstand in der Reihe 1,5 m) ist gegen Verbiss

zu sichern, zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu

ersetzen. Die Unter-haltung der den umgebenden

landwirtschaftlichen Flä-chen zugewandten

Pflanzflächen muss gewährleistet sein.

4.2 Auf der Öffentlichen Grünfläche mit der

Zweckbestimmung Parkanlage sind zweckgebundene

bauliche Anlagen für die Anlage eines Fußweges und

von Aufenthaltsbereichen zulässig. Die öffentliche

Grünfläche ist als Scherrasenfläche und standort-

gerechten Gehölzpflanzungen (Artenliste 1-5) zu

gestalten. An ihrem östlichen Rand ist eine zwei-

reihige Anpflanzung mit Sträuchern der Artenliste 3

vorzunehmen. Die Pflanzung (mind. 2xv; Höhe 80-100

cm; Pflanzabstände zwischen den Reihen 1 m und in

der Reihe 1,5 m) ist gegen Verbiss zu sichern, zu

erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

4.3 Auf der Fläche für Maßnahmen zur Entwicklung

von Natur und Landschaft ist am südlichen sowie am

östlichen Rand eine zweireihige Anpflanzung mit

Sträuchern der Artenliste 3 oder 5 vorzunehmen.

Die Pflanzung (mind. 2xv; Höhe 80-100 cm; Pflanz-

abstände zwischen den Reihen 1 m und in der Reihe

1,5 m) ist gegen Verbiss zu sichern, zu erhalten und

bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Die übrige

Fläche ist mit einer Ansaat aus einer artenreichen, an

den Standort angepassten Kräuter-/ Gräsermischung

herzustellen.

Die Fläche ist als Dauergrünland zu nutzen; ein

Umbruch mit Neu-einsaat darf nicht erfolgen. Die

Mahd ist mind. 1x, max. 2x pro Jahr vorzusehen und

darf frühestens ab dem 15.6., eine 2. Mahd nach dem

01.09., erfolgen. Das Mähgebot entfällt bei

Beweidung; dabei ist eine Zufütterung nicht gestattet.

In den Wintermonaten darf keine Beweidung erfolgen.

Das Grünland ist unter Beachtung der Wuchs-

eigenschaften in Abständen von 10 - 15 m mit

insgesamt 10 Obstgehölzen zu bepflanzen. Dabei sind

die regionaltypischen Sorten Wildapfel (Malus

sylvestris), Vogelkirsche (Prunus avium) sowie

Wildbirne (Pyrus communis) als Hochstämme mit

einem Stammumfang von mind. 10-12 cm zu ver-

wenden. Der fachgerechte Erziehungsschnitt und der

anschließende Erhaltungsschnitt der Obstgehölze sind

zu gewährleisten. Die Bepflanzung ist dauerhaft zu

erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Auf der Fläche ist der Einsatz von Dünger und

Pestiziden nicht zulässig. Das Abstellen von

Maschinen und Geräten sowie die Lagerung von

landwirtschaftlichen Wirtschaftsgütern (Heu, Stroh,

Mist, Silage, Zuckerrüben u.a.) sowie von sonstigen

Stoffen (Baumaterialien, Erden u.a.) sind nicht

gestattet.

4.4 Gehölzrückschnitte oder -rodungen dürfen nur

innerhalb des gesetzlich zulässigen Zeitraumes

vorgenommen werden.

4.5 Ältere Bäume sind vor einer evtl. Fällung auf ein

Vorhandensein von Lebensstätten gesetzlich ge-

schützter Tierarten zu prüfen.

4.6 Die Baufeldfreimachung bzw. die Erschließung

des Baugebietes muss außerhalb der Vogelbrutzeit

(März-August) erfolgen oder innerhalb dieses

Zeitraumes begonnen haben.

4.7 Vor Beginn der Erschließung muss im Plangebiet

eine gezielte Untersuchung auf ein mögliches

Vorkommen der gesetzlich streng geschützten

Knoblauchkröte vorgenommen werden.

KARTENGRUNDLAGE: LIEGENSCHAFTS-

KARTE KATASTERAMT GIFHORN UND

EIGENE VERMESSUNGEN.

ERLAUBNISVERMERK:

DIE VERVIELFÄLTIGUNG IST NUR FÜR EI-

GENE, NICHTGEWERBLICHE ZWECKE GE-

STATTET. DIE PLANUNGSUNTERLAGE (GEL-

TUNGSBEREICH NUR FÜR DEN B-PLAN)

ENTSPRICHT DEM INHALT DES LIEGEN-

SCHAFTSKATASTERS (STAND VOM

13.07.2015).

HPM VERMESSUNG

DIETRICH-BONHOEFFER-STR. 8,

38300 WOLFENBÜTTEL.

WOLFENBÜTTEL, DEN __.__.2018

UNTERSCHRIFT SIEGEL

VERVIELFÄLTIGUNGSVERMERKE

PLANZEICHENERKLÄRUNG


